
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Siebel (SPD) vom 14.09.2011 
betreffend Verkehrsicherheit und Verkehrserziehung an 
hessischen Schulen 
und  
Antwort  
der Kultusministerin  
 
 
 

Vorbemerkung des Fragestellers: 
Aufgrund von mehreren schweren Unfällen von Schulkindern im Öffentlichen 
Personennahverkehr in Darmstadt wurden in Darmstadt diverse Gespräche mit 
Personen geführt, die für Verkehrssicherheit zuständig sind und schließlich in ei-
ner größeren Runde zusammengefasst. An diesen Gesprächen nahmen folgende 
Personen teil: der Darmstädter Kinderschutzbund, eine betroffene Mutter, ein Ver-
treter des Verkehrsdezernats der Stadt Darmstadt, der Geschäftsführer DADINA, 
ein Vertreter der HEAG und der Ombudsmann für Kinder-Verkehrssicherheit in 
Darmstadt. Da der Schule eine besondere Aufgabe bei der Verkehrserziehung zu-
kommt, kam im Rahmen dieser Gespräche die Frage auf, welche Regelungen es 
für den Unterricht in Verkehrssicherheit und Mobilität an den hessischen Schulen 
gibt. 

 
Vorbemerkung der Kultusministerin:  
Richtiges bzw. sicheres Verhalten im Verkehr sollte bereits in sehr jungen 
Jahren erlernt werden. Wenn die Kinder wissen, wie sie sich im Verkehr 
verhalten sollen, können beträchtliche - unter Umständen lebenslange - Un-
fallfolgen bzw. Schmerzen vermieden werden. 
 
Hierfür liegt die Verantwortung nicht alleine bei den Eltern. Auch den Er-
zieherinnen und Erziehern sowie den Lehrkräften kommt hierbei eine ganz 
wesentliche Rolle zu. Kinder und Jugendliche sollten so früh als möglich in 
der Lage sein, Gefahren zu erkennen und sicher zu bewältigen. Die Kinder 
müssen deshalb auf den Schulweg vorbereitet werden. Ihnen müssen mögli-
che Gefahren im Verkehr verdeutlicht werden.  
 
Die Hessische Landesregierung misst der Mobilitätsbildung sowie der schu-
lischen Verkehrserziehung große Bedeutung zu.   
 
Beide Aspekte gehören zu den besonderen Bildungs- und Erziehungsaufga-
ben, die gemäß § 6 Abs. 4 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) fachüber-
greifend unterrichtet und in den Lehrplänen jeweils mit speziellen Hinweisen 
hervorgehoben werden. Nach Empfehlung durch die Schulkonferenz trifft 
die Gesamtkonferenz der Schule die Entscheidung über deren inhaltliche und 
unterrichtsorganisatorische Umsetzung im Rahmen des schulbezogenen Cur-
riculums. Im Schulprogramm werden schulbezogene und regionale Aspekte 
sowie besondere verkehrspädagogische Schwerpunkte verankert.  
 
Die Verantwortung aller schulischen Gremien ist hier in besonderem Maße 
gefordert. Nötig ist darüber hinaus die Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger, den örtlichen Verkehrsbehörden und außerschulischen Partnern - insbe-
sondere bei der Schulwegplanung und bei Übungen zur Verkehrserziehung 
im realen Verkehrsraum.  
  
Mobilitätsbildung und schulische Verkehrserziehung ist ein Arbeitsbereich 
von "Schule & Gesundheit" des Hessischen Kultusministeriums 
(http://schuleundgesundheit.hessen.de/themen/verkehrserziehung-mobilitaets- 
bildung.html). Beide Aspekte sind wichtige Elemente im Rahmen von 
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Schulentwicklungsgesprächen und finden darüber hinaus insbesondere im 
Rahmen des Zertifizierungsprozesses als "Gesundheitsfördernde Schule" 
sowie im Rahmen der Schulinspektionen Berücksichtigung.  
 
Verschiedene Projekte unterstützen die Schulen auf dem Weg zur Errei-
chung dieser zentralen Ziele der Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung, 
insbesondere:  
- "Immer sicher unterwegs" (Vorschulischer Bereich; Gemeinschaftspro-

jekt zur Schulwegsicherung von Unfallkasse Hessen, Landesverkehrs-
wacht Hessen e.V. und Berufsgenossenschaftlicher Unfallklinik Frank-
furt am Main; http://www.schuleundgesundheit.hessen.de/themen/ver-
kehrserziehung-mobilitaetsbildung/projekte/immer-sicher-
unterwegs.html) 

- "Schulwegpläne online erstellen" (Grundschule; http://www.schuleund 
gesundheit.hessen.de/themen/verkehrserziehung-mobilitaetsbildung/pro-
jekte/schulwegplaene-online-erstellen.html) 

- "Zu Fuß zur Schule" (Grundschule; 21. bis 25. September 2009; http:// 
www.schuleundgesundheit.hessen.de/themen/verkehrserziehung-mobi-
litaetsbildung/projekte/zu-fuss-zur-schule.html) 

- "Walking Bus" (Grundschule; http://www.schuleundgesundheit.hessen. 
de/themen/verkehrserziehung-mobilitaetsbildung/projekte/walking-
bus.html) 

- "Mit dem Rad zur neuen Schule" (Grundschule; http://www.schuleund 
gesundheit.hessen.de/themen/verkehrserziehung-mobilitaetsbil-
dung/projekte/mit-dem-rad-zur-neuen-schule.html) 

- "Bike im Trend" (Sekundarstufe I; http://www.schuleundgesundheit. 
hessen.de/themen/verkehrserziehung-mobilitaetsbildung/projekte/bike-
im-trend.html) 

- "RiSk" (Sekundarstufe II / Berufliche Schulen;  "Risiken im Straßenver-
kehr kommunizieren; http://www.schuleundgesundheit.hessen.de/the-
men/verkehrserziehung-mobilitaetsbildung/projekte/risk.html). 

 
Die Projekte werden durch das Amt für Lehrerbildung ("Projekt RiSK") 
bzw. durch die Hessische Landesverkehrswacht e.V., die örtliche Ver-
kehrswacht, den ADAC bzw. die Unfallklasse Hessen (Projekt "Immer 
sicher unterwegs") finanziell gefördert. Finanzielle Unterstützung können 
darüber hinaus die Staatlichen Schulämter - bei vorhandenen Ressourcen und 
entsprechender Nachfrage - leisten. Das Arbeitsfeld "Schule & Gesundheit" 
des Hessischen Kultusministeriums unterstützt unter anderem die Verbrei-
tung von Publikationen (beispielsweise die Verbreitung der Broschüre "Bike 
im Trend") sowie die Verbreitung von Informationen und Materialien über 
die Homepage "Schule & Gesundheit".  
 
Von den Schulen gibt es positive Rückmeldungen zu allen genannten Projek-
ten. Insbesondere das Projekt "Zu Fuß zur Schule" wird von sehr vielen 
Grundschulen jährlich im September durchgeführt. Es hat im Laufe der Zeit 
zu einer deutlichen Reduzierung der "elterlichen Schulfahrten" geführt. 
"Immer sicher unterwegs" wird in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ver-
kehrswachten von den Schulen intensiv genutzt. Das Projekt "Walking bus" 
ist sehr stark von der elterlichen Mitarbeit abhängig und deshalb regional 
unterschiedlich ausgeprägt.  
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage 
wie folgt: 
 
Frage 1. Wie viele Deputatsstunden stehen jeder Schule für die Verkehrssicherheit zur 

Verfügung? 
 
Den Staatlichen Schulämtern stehen Kontingente an Deputatsstunden für 
verschiedene Teilbereiche der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit 
zur Verfügung. Darüber hinaus stehen den Staatlichen Schulämtern Depu-
tatsstunden für projektbezogene Maßnahmen im Bereich von "Schule & 
Gesundheit" zur Verfügung. Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung ist 
ein Arbeitsbereich von "Schule & Gesundheit".  
 
Die Staatlichen Schulämter entscheiden in eigener Zuständigkeit und Ver-
antwortung darüber, wie viele Fachberaterinnen und Fachberater für die 
jeweiligen Aufgabengebiete - beispielsweise für den Bereich der Verkehrser-
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ziehung und Mobilitätsbildung - benannt werden. Festgelegte Vorgaben für 
die Vergabe von Deputatsstunden gibt es nicht. 
 
Für das laufende Schuljahr beträgt die Anzahl der Fachberaterinnen und 
Fachberater sowie die Anzahl der Deputatsstunden in den einzelnen Schul-
amtsbezirken wie folgt:  
 

Staatliche Schulämter Anzahl 
Fachberater/-innen 

Anzahl 
Deputatsstunden 

Bergstraße 
Odenwaldkreis 2 4 

Darmstadt-Dieburg 2 4 

Frankfurt a.M. 0 0 

Fulda 2 4 

Groß-Gerau 
Main-Taunus-Kreis 1 6 

Gießen 
Vogelsbergkreis 0 0 

Hersfeld-Rotenburg 
Werra-Meißner-Kreis 2 6 

Hochtaunuskreis 
Wetteraukreis 0 4 

Kassel 3 9 

Lahn-Dill-Kreis 
Limburg-Weilburg 2 3 

Hanau 
Main-Kinzig-Kreis 1 2 

Marburg/Biedenkopf 1 4 

Offenbach 1 3 

Rheingau-Taunus-Kreis 
Wiesbaden 1 2 

Schwalm-Eder-Kreis 
Waldeck-Frankenberg 3 4 

Gesamt 21 55 

 
 
Aussagen darüber, wie viele Deputatsstunden den einzelnen Schulen - hes-
senweit - für die Verkehrserziehung zur Verfügung stehen, sind dem Hessi-
schen Kultusministerium mangels Information nicht möglich. Entsprechende 
- schuljahrsbezogene - Abfragen bei den einzelnen Schulen sind, da mit 
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden, bislang nicht erfolgt. 
 
Frage 2. Welche Erlasse und Verordnungen gibt es zur Verkehrserziehung an den Schulen? 
 
Das Hessische Kultusministerium hat in Kooperation mit dem Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport die Aspekte "Verkehrserziehung und 
Mobilitätsbildung durch Schule und Polizei" im Jahr 2010 mit Hilfe eines 
Erlasses auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt (vgl. Anlage).  
 
Dieser neue Erlass 
- verdeutlicht den hohen Stellenwert der Mobilitätserziehung,   
- leistet die Abstimmung zwischen den beteiligten Ressorts und vereinfacht 

so die Zusammenarbeit der Jugendverkehrsschulen mit den Grundschu-
len, 

- integriert den Bereich der "Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung" in 
den Arbeitsbereich "Schule & Gesundheit" und benennt erstmals explizit 
die Bedeutung des Aufgabenbereiches "Schule & Gesundheit" im Rah-
men von Schulinspektion und von Schulentwicklungsgesprächen,  
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- legt eine Berichtspflicht bezüglich der Arbeit der Jugendverkehrsschulen 
in den Grundschulen gegenüber den Staatlichen Schulämtern fest; den 
Staatlichen Schulämtern sollen so Erkenntnisse darüber zur Verfügung 
gestellt werden, wie viele Schülerinnen und Schüler jährlich an der theo-
retischen und der praktischen Lernkontrolle der Radfahrausbildung teil-
genommen haben. Schulen haben gegenüber dem Staatlichen Schulamt 
keine Berichtspflicht. 

 
In Anlehnung an die Bildungsstandards für die Fächer in Hessen existiert 
eine Handreichung zur Umsetzung des Erlasses in den Schulen der unter-
schiedlichen Alters- und Schulstufen http://www.schuleundgesundheit.hes-
sen.de/the-men/verkehrserziehung-mobilitaetsbildung/erlass-verkehr-
mobilitaet/hinweise-und-hilfen-zur-umsetzung-des-erlasses.html). 
 
Wiesbaden, 4. November 2011 

Dorothea Henzler 
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